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Anderung des geltenden Gro~ritebeschluS8.S
~

vom 14. April 1978

I. Bericht

Der vorgelegte Beschlußentwurf ist auf Überlegungen in der

Deutschen Forschungsgemeinschaft zurückzuführen, die eine

Ergänzung des geltenden Großgerätebeschlu •••• für erforder

lich hält, um der technischen ~ntwickiunq im Gro~.ritebe

reich Rechnung tragen zu ~önnen. Oie Deutsche Forschunqsge

meinschaft hat ihre Überle9ungen für die Beratungen zum

19. Rahmenplan in ej~igen Kriterien für die Kitfinanzierung

vernetzter DV-Systeme zusammengefaßt. Der W1s8enschaftsrat

hat die.e Kriterien in seine Empfehlungen zum 19. Ra~nplan

aufgenommen. Beratungen von Bund und Ländern 1989 und 1990

haben zu einigen weiteren Änderungen und Aktualisierunqen

geführt; insbesondere gilt dies für den Aus.chlu~ -der Mitfi

nanz~erung von betriebstachnischen _!rsatz.inri~htun~en in
Hochschulkliniken und den Ausschluß der Mitfinanzierung von. --

Baumaßnanmen, Einbau- und Instal1ation.ko.ten sowie Möbeln.

Der nunmehr vorgelegte Beschluß8ntwurf trägt nicht nur der

apparatetechnischen Entwicklung im Gro~erit.ber.1ch.R8Ch

nung, sondern führt darüber hinaus zu einer erheblichen

Verwaltunqsvereinfachunq.



II. Beschluß des Planungsausschusses vom l~. April 1978 über die

Abgrenzunqskriterien für Gro~geräte in der Fassung des

Beschlusses des Planungsausschusses vom 28. Juni 1990.

1. ZweckDe8timmung der Gro~eräte nach § 3 Nr. 4 HBFG

Großgeräte mussen für Ausöildung und Forschung Ö@

st~t sein. Dieser Zweckbestimmung können sie entwe

aer unmi~telbar oaer mittelbar dienen. Der Planungs

ausschuß stellt fest, daß als Großgeräte für Ausbil

dung und Forschung u. ,a. auch anzusehen sind:

1.1 Geräte, die in Hochschulkliniken in Zusammenhang mit

Ausbildung und Porschung der ~ankenver8orqung die

nen.

Geräte, dia ganz oder teilweise für Aufgaben der

Hochschulverwaltung beatimmt sind (:. B. Computer

für die Hochschulverwattung). Der Planungsausschuß

geht dabei davon aus, daß die'Beschaftung der .ittel

bar der Forschung und Lehre dienenden Geräte'tür

Aufgaben der Hochschulvervaltung im Reqelfall eine

intensivere Nutzung der vorhandenen Räume und Ein

richtunge:l für Forschung und Lehre ermöglicht.

...
•• •

2.1

Anmeldefristen

In den Rahmenplan werden (vorbehaltlich Nr. 2.2)

,grundsätzlich nur Großqeräte aufgeno ••• n, bei·denen. . ~ '.'

aer Wissenschaftsrat bzv. ,die Deutsche ForschUngsge-

meinschaft vor der Auftragsvergabe Gelegenheit zur

Stellungnahme erhalten haben.

Fur Großgeräte, die 1973 vor der Anmeldung zur Begut

achtung beschafft worden sind, ist der se.chlu6 des
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Planungsausschusses zur Übergangsregelung bei Groß

gerätebeschaffungen (vgl. Niederschrift der 14. Sit

zung, TO-Punkt 6; abgedruckt im 5, Rahmenplan, S. 70)

anzuwenden.

Bestimmung des Begriffes "Großgerit" im Sinne des

Hochschulbauförderungsgesetzes ,HBFG):

Mit Rücksicht auf die Kostengrenze für Großgerate Lm

HBFG"hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft bei der

Begutachtung ggf. auch dazu Stellung zu nehmen, ob

eine Anmeldung als e~n Gerat oder als Samaelantrag

für mehrere Einzelgsrite anzusehen ist. Der Pla

nungsausschuß nimmt zustimmend zur Kenntnis, daß die. "

Deutsche Forschungsgemeinschaft dabei von den Num-

mern 1~nd 2 des Definitionsvorschlags vom 25. Novem

ber 1976 sowie den mit Schreiben vom 20. 3~ 1989 dem

Wissenschaftsrat übersandten Kriterien für-vemetzte

DV-Systeme ausgeht. Über danach verbleibende Zwei

felsfälle ist im Wissenschaftsrat und der Arbeits

gruppe Rahmenplan jeweils einzeln zu beraten.

-

Soweit bei der Ersteinrichtung gam. 8 3 Nr 3 HBPG die

Kosten für einzelne Gerite einschlie~lich Zubehör

150.000 DM übersteigen, gelten diese Kriterien sowie

das Verfahren in gleicher Weise.

Um eine Gleichbehandlung aller Anmeldungen zu gewähr

leisten, wird daher - entsprechend-den Empfehlungen

von Deutscher Forschungsgemeinschaft und Wissen

schaftsrat - folgendes bestimmt:

3.1 Als Großqerat einschließliCh Zubehör im Sinne de~

HBFG ist die Summe der Gerateteile zu V&rstehen, die

für einen vorgesehenen Betriebszustand eine Funk

tionseinheit bilden.
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3.2 Zwischen dem Grundgeräc und dem Zubehör - dazu könnenI

auch die für den Betrieb nicht unmittelbar notwendi-

gen methodischen und meßtechnischen Ergänzu;.qen oder

Hilfsmittel gehören - soll eine angemessene Relation

bestehen.

3.3 Ein verne~ztes DV-System, das aus mehreren miteinan-

der verbuudenTeilsystemen besteht, soll dann als

eine Funktionseinheit anerkannt werden, wenn für die

Erbringung seiner Leistungen gam. seiner Zweckbestim~

mung das Zusammenwirken von Teilsystemen - d. h. die

Notwendigkeit des zugriffs auf verteilte Systemkoa

ponenten - wesentliche Vorau.setzung ist •.Rrqänzungs

bescaaffungen unter 150.000 OM entsprechend dem

Beschluß des Planungsau.schusses vo. 6." 4. 1981 über

die Finanzierung von Gro~rätekomponenten sind für

diesen Fall ausgeschlossen.

Folgende Kriterien für die Anerkennung eines vernetz

ten DV-Sys~ems als Großqerit müssen erfüllt sein:

3.3.1 Bei der Beschaffung handelt es sich um eine

gemeinsame" Maßnahme, mit der der OV-Gerä

te-Bedarf. eines abgegrenzten Bereiche. von

Nutzern befriedigt wird.

3.3.2 Der. Beschaffung

liegen, mit dem

reichs sinnvoll

wird.

muß ein Gesamtkonzept zugrunde. .

die -Versorqung'd8s-Nutzerbe-

und effizient gewährleistet

3.3.3 Die von den Nutzern benötigten, unterschied

lichen Ressourcen, die im Gesaatsystea ver

teilt sind, müssen miteinander verbunden

sein. Über den Nutzen hinaus, den·die-verteil

ten Ressourcen für sich allein entlaleen

können, muß durch ihr Zua•.••••nvlrJcen eine-
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Steigerung hinsichtlich Funktionalität und

Leistung erreicht werden (Synergieeffekt),

die ~ur Zweckerfüllung notwendig ist.

3.3.4 Der Synergieeffekt wird z. B. dann erreicht,

wenn mindestens zwei der folgenden Dienste

regelmäßig benötigt und bereitgestellt werden:

Zugriff auf gemeinsame Speicherkapazität

Zugriff auf gemeinsame Datenbestände (Da
tei-Server)

Zugriff auf gemeinsame Software..

Zugriff auf Rechenaerver (beispielsweise
auf die Anlagen des Rechenzentruma)

Zeitweise Nut~ung anderer Ar~itsplatzrech
nar im Netz für eigene Aufgaben (remote
login, remote execution), beispielsweise
mit dem Ziel eines Lastausgleichs.in be
triebsschwachen Zeiten

Verteilte aearbeitung der Aufträge im
Rechnernetz'

,
3.3.5 Die sUmme der Mittel für die gemeinsame Maß-

nahme muß 15~.OOO DM übersteigen.

4. Nichtmitfinanzierungsfähiqe ~ost.n

Kosten für Baumaßnahm8n" Einbau- und Installations

kosten sowie Kosten für Möbel werden nicht mitfinan-
, . ,

ziert. Baumaßnahmen im Zusammenhang mit ein.r·Gro~e-

räte-Beschaffung (z. B. Einbaukosten!Installationa

kosten oder Baukosten für'die &rrichtunq von bisher

nicht vorhandenen Räumen für die Aufstellung. des

Gerätes) können nur als selbständige Bauvorhaben nach

!3·Nr. 3 HBFG angemeldet werden, falls die Baukosten·

des Vorhabens die Kostengrenze von ~OO.OOO,OX über

schreiten.



De= Beschluß gilt fü= alle GroßgerätEr die von aen

Länae=n ab aem :. Jul~ 1990 zu= Begutachtung aurch

die Deutscne Forscnungsgeme~nscna=t angemelae~ wer-, \

aerl . ..i.!

,
.) ~,. Sund ist d.it einventanaen, daß die Länae!" Hll'denacnsen, Itordrneln-Wntfaltn und

Rheiniand·Pfalz vernetzte OV-Sv5te-e (s. Tz 3.3) i. J~~ 1990 nocn aus "itt.ln alS

t+o<:nscnulsoncJeJ1lroq,.a.es oee,.' des StMJktu,."llfeo~etzes ftnanZleren kämen, 50 al8 dl!'"
Beschluß fü,. dlese LeWI,r eMt ~ua: ~. 1. 1991 in K,.aft tr-itt.
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